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Ich schaff  euch für alles was selten und schwer 
Das Leichte · ein ding das wie gold ist aus Lehm · 
Wie duft ist und saft ist und würze — 

Aus: Stefan  George,  Der  Widerchrist 

Vorwort 

Die gegenwärtigen Auseinandersetzungen in den Betrieben und vor 
den Arbeitsgerichten um die Mitbestimmungsrechte der Betriebsräte 
bei der Ausrüstung von Büroarbeitsplätzen mit Bildschirmterminals 
sind zu begreifen als ein Teil der immer wiederkehrenden sozialen Span-
nungen bei der Einsparung menschlicher Arbeitskraft  durch Rationali-
sierungsmaßnahmen mi t Hilfe neuer Maschinen und Technologien. 

Die Rationalisierung der Büroarbeit m i t Hil fe von Datenverarbei-
tungssystemen ist daher nur ein aktueller Anlaß zur Aufarbeitung der 
betriebsverfassungsrechtlichen  Mitbestimmungsproblematik bei der Ein-
richtung neuer Technologien im Arbeits- und Produktionsprozeß. Das 
unaufhaltsame Vordringen der Mikroprozessoren- und Computertechnik 
w i rd diese Problematik in den folgenden Jahren zunehmend vertiefen 
und verschärfen.  Die Geschwindigkeit der technischen Entwicklung 
droht dabei, die Anpassungsfähigkeit des Menschen und seiner sozialen 
Systeme zu überfordern.  Der Versuch, der technischen Entwicklung in 
den A r m zu fallen, um sie zunächst zu verlangsamen, ist zwar verständ-
lich, aber auch gefährlich, wei l er sowohl die Wettbewerbsfähigkeit  ein-
zelner Betriebe als auch ganzer Unternehmensbereiche oder gar der ge-
samten Volkswirtschaft  schnell zerstören kann. In einem Betrieb, der 
zu spät rationalisiert wird, werden unvermeidbar alle Arbeitsplätze ver-
loren gehen. Und am wenigsten menschengerecht sind die Arbeits-
plätze, die es nicht mehr gibt. Eine Massenerscheinung darf  das nicht 
werden. 

Voraussetzung der Vermeidung der Massenarbeitslosigkeit und aller 
daraus drohender Folgen ist auch, daß Bundeskanzler  Schmidt  recht hat 
und recht behält mi t dem Satz aus seiner Regierungserklärung vom 
24. 11. 1980: 

„Zu keinem Zei tpunkt haben Mitbestimmungsrechte dazu geführt,  daß 
die Arbeitnehmer und ihre Gewerkschaften betriebswirtschaftl ich  not-
wendige Neuorganisationen behindert hätten." 



6 Vorwor t 

Wenn alle in diesem Sinne vernünftig bleiben, besteht auch kein 
Grund für sterilen Pessimismus. Noch stets haben die Menschen es fer-
tiggebracht, die durch die Entwicklung neuer Maschinen freiwerdenden 
Arbeitskräfte  in neuen Aufgaben und Tätigkeitsfeldern zu höherem 
Nutzen einzusetzen. Das setzt freilich die anhaltende Bereitschaft  zur 
Weiterarbeit voraus. M i t dem Verklingen der zu Beginn des letzten 
Jahrzehnts von falschen Propheten entfachten Euphorie, die für viele 
das Schlaraffenland 1 hat erstrebenswert und erreichbar erscheinen las-
sen, scheint — wenn nicht alle Zeichen trügen — auch der Wil le und die 
Bereitschaft  zur Arbeit wieder anzuwachsen. 

Die vorliegende Arbeit ist hervorgegangen aus Vorträgen zum Thema 
„Bildschirmarbeitsplätze", die ich auf Einladung von Arbeitgeberver-
bänden in Frankfurt,  Bremen und Mainz gehalten habe. Besonderen 
Dank schulde ich Frau Dr. Schlochauer, die mich mi t reichhaltigem, un-
veröffentlichtem  Material versorgt hat. Für wertvolle Mitarbeit habe 
ich ferner  zu danken meinen wissenschaftlichen Hilfskräften  Jürgen 
Olk, Hans-Peter Balthasar und Ulrich Göbel sowie meinem Assistenten 
Dr. Franz Schnauder, und nicht zuletzt meiner Sekretärin Frau Greim, 
die mi t Sorgfalt  das Manuskript geschrieben und es durch alle Verände-
rungen hindurch betreut hat. 

Trier, im August 1981 
Horst  Ehmann 

1 Vgl. v. Hippel,  Die Perversionen von Rechtsordnungen, S. 3 f. 
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§ 1 Einleitung: Rechtstatsachen und Rechtsgrundlagen 

I . Die Rationalisierung der Büros 

Die Installierung hochintegrierter elektronischer Datenverarbeitungs-
systeme mi t Bildschirmterminals direkt am Arbeitsplatz w i rd in den 
80er Jahren die Büro- und Verwaltungsarbeit in bisher kaum vorstell-
barer Weise verändern 1. Die Ausstattung der Büroarbeitsplätze mi t 
Bildschirmterminals, die on-line mi t einem zentralen Rechner verbun-
den sind, w i rd mi t der Einrichtung der Fließbänder i n der industriellen 
Fertigung Anfang des Jahrhunderts verglichen und als dritte industriel-
le Revolution bezeichnet2. Der Anstieg der Produktivität in der indu-
striellen Fertigung seit dem Jahre 1900 w i rd auf ca. 1000 % geschätzt; 
im Bürobereich dagegen nur auf ca. 50%. Demzufolge hat sich der 
Antei l der mi t (unproduktiver) Büroarbeit Beschäftigten ständig ver-
größert: 1950 waren es etwa 35%, 1975 etwa 45%, für 1980 werden 
über 50 % angenommen. Der Routineanteil der von dieser Hälfte der 
A rbN verrichteten Büroarbeit soll bei ca. 60% liegen3. Die moderne 
Mikro-Prozessoren-Technik hat die preiswerte Rationalisierung dieser 
Routinearbeit möglich gemacht. Die Büroarbeitsplätze werden daher 
zunehmend mi t Bildschirmterminals ausgestattet, was schlagwortartig 
als Einrichtung  von Bildschirmarbeitsplätzen  (BAP) bezeichnet wird. 
Auch diese Zukunft hat schon begonnen: Für 1979 w i rd die Zahl der 
bereits eingerichteten BAP mi t ca. 300 000 angenommen und für das 
Jahr 1985 auf ca. 1 Mi l l ion Gerätesysteme hochgerechnet4. Je nach 
Grundeinstellung begründen diese Entwicklungsperspektiven Fort-
schrittsglauben oder Zukunftsangst. Die einen sehen in dieser tech-

1 Vgl. das Sonderheft  der Zeitschrift  PERSONAL 1980, Heft 3 m i t Bei t rä-
gen zur Bildschirmarbeit von Gaugier,  Brepohl,  Fischer,  Armbruster,  Cakir, 
Rossette, Hellmann  u. a.; ferner  den Bericht über die Informationstagung der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Unfallforschung  (BAU) zur Einrichtung 
von BAP am 1./2. A p r i l 1980; in : BG 1980, 454 fï.; über dieselbe Tagung be-
richten Knevels  und Klatt,  in : Leistung und Lohn Nr. 95 A p r i l 1980 — Zei t -
schrift  des Arbeitswissenschaftlichen Referats der BDA, Herder-Verlag, Ber-
gisch-Gladbach; vgl. auch das Sonderheft  der Zeitschrift  „Angewandte 
Arbeitswissenschaft  — Mit te i lungen des I faA" — Heft Nr. 84, A p r i l 1980; zu-
letzt noch erschienen (1981): „Der umstrittene Bi ldschirm" m i t Beiträgen von: 
Thiemermann,  Haider  /  Rohmert,  Krueger,  Gierse,  Peterek. 

2 Wlotzke,  zit iert in : BG 1980, 454. 
3 So Fischer,  PERSONAL 1980, S. 90; Rationalisierung i m Büro, S. 8 ff.; 

Haider  ! Rohmert,  S. 19 ff.  (21). 
4 Krueger  /  Müller-Limmroth,  S. 7. 
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nischen Entwicklung den Übergang vom Mensch-Mensch- zum Mensch-
Maschinensystem, fürchten eine Dequalifikation 5 der Bürotätigkeit und 
den Verlust einer großen Zahl von Arbeitsplätzen®. Die anderen sehen, 
daß diese Technologie den Menschen von Routinearbeit entlasten kann 
und damit die Chance zum job-enrichment  bietet, wei l sie Arbeitskraft 
und Energie für kreative Tätigkeiten freisetzt 7. 

A n sich sind Maschinen und auch elektronische Datenverarbeitungs-
systeme weder gut noch böse, aber sie verändern die Möglichkeiten des 
Menschen zur Bewältigung seiner Arbeit. A m Anfang möglicher neuer 
Entwicklungen auf Grund neuer Werkzeuge, neuer Maschinen, neuer 
Erkenntnisse bestand und besteht stets die Angst des Menschen, ob die 
Entwicklung zum Guten oder zum Bösen verläuft,  ob die neue Technik 
ihn entlastet oder weiter belastet. Diese Angst begleitet den Menschen 
wohl seit er den Göttern das Feuer gestohlen und das erste Rad ge-
dreht hat. 

Daß im Falle der Ausstattung von Arbeitsplätzen mi t Bildschirm-
terminals die ArbGeb mehr den optimistischen und die Gewerkschaften 
und Betriebsräte mehr den pessimistischen Standpunkt vertreten, ist 
bedingt durch die verschiedenen Interessen, deren Wahrung den beiden 
Sozialpartnern aufgegeben ist. 

I I . Regelungsverlangen 

Wo derartige Bildschirmterminals installiert werden, machen die Be-
triebsräte (BR) in der Regel Mitbestimmungsrechte (MBR) geltend. Die 
von den BR geforderten  Regelungen entsprechen meist oder beruhen 
zumindest auf den von den Gewerkschaften erstellten Musterbetriebs-
Vereinbarungen 8. Die wichtigsten darin enthaltenen Regelungsverlangen 
sollen im folgenden kurz skizziert werden. 

1. Informationsrechte 

Die Gewerkschaften fordern  über und für die BR rechtzeitige, um-
fassende und schriftliche  Informationen über alle Planungen betreffend 
die Einrichtung von BAP und deren mutmaßlichen betriebsorganisato-
rischen und personellen Folgen. 

5 Vgl. insbes. Haider  /  Rohmert,  S. 19 ff.  (23 f.). 
8 Vgl. die Grundsatzpapiere zur Bildschirmarbeit der I G Chemie-Papier-

Keramik und der ÖTV. 
7 Vgl. Stein,  PERSONAL 1980, S.96f.; Schuhmacher,  PERSONAL 1980, 

S. 104. 
8 Dem Verf.  liegen u. a. vor : „EDV-Konzept" der I G Metal l m i t Muster-

betriebsvereinbarungen; Musterbetriebsvereinbarungen der I G Chemie-Pa-
pier-Keramik; Musterbetriebsvereinbarung des Landesverbandes Hamburg 
der DAG. 
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2. Maßnahmen des Arbeitsschutzes 

a) Gestaltung  der  Arbeitsplätze 

Weitergehend meinen die Gewerkschaften, die BR hätten echte MBR 
bei allen Regelungen zur Einrichtung und Ausgestaltung der BAP im 
Rahmen gesetzlicher Vorschriften  oder der Unfallverhütungsvorschrif-
ten bzw. gemäß den ergonomischen und sonstigen arbeitswissenschaft-
lichen Erkenntnissen entsprechend inzwischen erarbeiteter Sicherheits-
regeln und Handlungsanleitungen. 

b) Augenärztliche  Untersuchung 

Vor allem werden obligatorische augenärztliche Untersuchungen der 
betroffenen  ArbN in bestimmten Formen und zeitlichen Abständen ver-
langt. 

c) Höchstarbeitszeit,  Arbeitsunterbrechung, 
Misch-  und Mehrstellenarbeitsplätze 

Darüber hinaus werden gefordert  die Festlegung von Höchstarbeits-
zeiten (grundsätzlich nicht mehr als 4 Stunden pro Tag) und bezahlte 
Arbeitsunterbrechungen (15 Minuten je Arbeitsstunde) sowie die Ein-
richtung von Misch- und Mehrstellenarbeitsplätzen9. 

3. Schutz vor technischen Überwachungen 

Mitbestimmungsrechte bei der Einrichtung von BAP werden ferner 
geltend gemacht zum Schutz vor technischen Einrichtungen zur Über-
wachung des Verhaltens und der Leistung der ArbN. 

4. Datenschutz 

Auch der Daten- und Persönlichkeitsschutz soll durch besondere Be-
triebsvereinbarung im Wege der Mitbestimmung gewährleistet und ver-
bessert werden. 

5. Rationalisierungsschutz 

Nicht zuletzt verlangen die Gewerkschaften neben und über die tari f-
politischen Forderungen hinaus über und für die BR Betriebsverein-
barungen zur Sicherung der Arbeitsplätze, erforderlichenfalls  des Ein-
kommens der betroffenen  ArbN, auch zur Gewährleistung notwendiger 
Umschulungsmaßnahmen (Rationalisierungs- und Abqualifizierungs-
schutz). 

9 Zu entsprechenden tarif l ichen Regelungen vgl. ArbG  München,  DB 1980, 
1700. 




